
Ckirche / C8 (Seite 1 / 2) Ev. Schulseelsorge 

EVANGELISCHE  KIRCHE 
IN HESSEN UND NASSAU  
 

RELIGIONSPÄDAGOGISCHES AMT 
Der Studienleiter in Wiesbaden 

Wilfried Jungbluth 
 

Evangelische Schulseelsorge 

Was ist Evangelische Schulseelsorge? 

Evangelische Schulseelsorge ist Dienst der Kirche an allen Menschen im Lebensraum Schule. Sie 
geschieht ehrenamtlich durch Religionslehrerinnen und –lehrer oder im Rahmen eines Dienstauftrags 
durch Schulpfarrerinnen und –pfarrer in Trägerschaft der evangelischen Kirchen. Damit spricht 
evangelische Schulseelsorge Kinder und Jugendliche an dem Ort an, wo diese inzwischen einen 
großen Teil ihres Alltags verbringen: in der Schule. 

Warum Evangelische Schulseelsorge? 

Für viele Jugendliche ist Schule zu einem zentralen Lebensort geworden. Hier bildet sich in hohem 
Maße das Sozialverhalten, finden die Jugendlichen ihre Freundinnen und Freunde: Probleme in den 
Familien, drohende Arbeitslosigkeit, Leistungsdruck, Konkurrenz, Armut und alle dazu gehörenden 
Such- und Fluchtbewegungen machen schon längst nicht mehr vor dem Schultor halt. Die 
Evangelische Kirche in Hessen und Nassau stellt sich diesen Anforderungen an Bildung und 
Erziehung, trägt Verantwortung mit und reagiert auf diese Situation in vielfältiger Form. 
Evangelische Schulseelsorge begleitet Kinder und Jugendliche in ihrem Lebensalltag und bietet 
Unterstützung zu einem gelingenden Leben an. Sie ist Mitgestaltung von Schule als Lebensraum. Sie 
fördert das gelingende Miteinander aller am Schulleben Beteiligten. 

Arbeitsschwerpunkte von Evangelischer Schulseelsorge 

Zu Evangelischer Schulseelsorge gehören insbesondere die qualifizierte seelsorgerliche 
Begleitung und Beratung der Schülerinnen und Schüler sowie der Schulgemeinde. 
Ein zweiter Schwerpunkt Evangelischer Schulseelsorge besteht in Bildungs- und Freizeitangeboten 
und die Mitgestaltung der Schule als Lebensraum. Diese Angebote sind ebenfalls „Zeit-Räume" für 
Evangelische Schulseelsorge. 
Den dritten Schwerpunkt der Arbeit bildet die Vernetzung mit dem kirchlichen/sozialen Umfeld. 
Dabei kann Evangelische Schulseelsorge nicht alles selbst leisten: Sie ist weder Therapie noch 
Sozialarbeit und bedarf daher der professionellen Unterstützung. Entsprechend ihres Auftrages 
ist Evangelische Schulseelsorge im Rechtsraum von Schule angesiedelt und bedarf deshalb der 
Abstimmung mit der jeweiligen Schule. 

Zu beachten ist, dass die Religionslehrerinnen und –lehrer im Rahmen ihrer Tätigkeit nicht das 
gesamte Spektrum der Angebote abbilden können. Wegen der geringeren Entlastung gegenüber den 
Schulpfarrerinnen und –pfarrern mit dem Dienstauftrag Schulseelsorge (in der Regel ein Viertel einer 
Stelle) sind die konkreten Schwerpunkte der Arbeit jeweils zu vereinbaren. 

Versicherungsschutz 

Im schulischen Betrieb und bei von der Schule verantworteten Veranstaltungen sind der Schul-
seelsorger/ die Schulseelsorgerin automatisch versichert. Maßnahmen, die nicht als schulische 
Veranstaltung gelten, sondern als kirchliche Veranstaltungen geplant sind, müssen vorab beim 
Fachbereich für Kinder- und Jugendarbeit im Zentrum Bildung, Erbacher Straße 17, 64287 Darmstadt, 
Telefon 06151/6690100, angemeldet werden, damit kirchlicher Versicherungsschutz besteht. 
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Schulseelsorge der EKHN 
(Kurzprofil) 

Schulseelsorge ist 
- Dienst der Kirche an allen Menschen im Lebensraum Schule in Trägerschaft der 

evangelischen Kirchen, in ökumenischer Ausrichtung 
- Mitgestaltung von Schule als Lebensraum 
- Integraler Bestandteil des Schulprogramms 

 
Arbeitsprinzip: 

- Kooperation / Vernetzung mit schulischem (kirchlichem und staatlichem) Umfeld, schulischen 
Beratungsangeboten / Beratungslehrer/innen, Dekanatsjugendreferent/in, kirchlicher und 
staatlicher Jugendarbeit, staatlichen Beratungseinrichtungen und Religionspädagogischem 
Amt 

- Beratungsgespräche, Bildungs- und Freizeitangebote, geistliche Angebote, z.B.: 
- Gestaltung von Schulanfangs- und Abschlussgottesdiensten 
- Meditationsangebote 
- Reflexionstagungen / Tage der Orientierung 
- Offene Kommunikation (Schülercafé, Teestube) 
- Fächerübergreifende Projekte 
- Konfliktlösungsangebote („Streitschlichter“) 
- Beratung für Schüler/innen und Lehrer/innen 
- Erlebnispädagogische Angebote 
- Kulturelle und spielpädagogische Angebote  

 
Ziel:  
Förderung des gelingenden Miteinanders aller am Schulleben Beteiligten durch Angebote zur 
Orientierung und Persönlichkeitsentwicklung unter ganzheitlichem Aspekt in einer zunehmend 
brüchiger werdenden sozialen und familiären Realität. 
 
Rahmen: 
- Angebot „Schulseelsorge“ der EKHN (Konzept und Finanzierung) seit ca. 1990 
- Personell wahrgenommen im Umfang einer viertel Stelle durch hauptamtliche 

Schulpfarrer/innen, die an der betreffenden Schule Religion unterrichten / persönliche 
Anbindung an die Schüler/innen (zzt. ca. 50 Beauftragungen) 

- Auch staatliche Religionslehrkräfte können mit Schulseelsorge beauftragt werden (ggf. 
Entlastung aus dem schulischen Stundendeputat) 

- Qualifizierung für Schulpfarrer/innen und Lehrkräfte durch eine Zusatzausbildung (Fachstelle 
Kinder- und Jugendarbeit der EKHN und Religionspädagogisches Zentrum Schönberg) 

- Verbindliche Teilnahme an Herbstkonferenz „Schulseelsorge“ (2 Tage). 
 
Antrag auf Einrichtung von Schulseelsorge: 

- durch Schulleitung, Fachkonferenz Religion, Religionspädagogisches Amt, Kirchengemeinde, 
Dekanat 

- Entscheidung durch Kirchenleitung, nach Anhörung von Religionspädagogischem Amt, 
Landesschülerpfarrer/in und Dekanat 

- Dienst- und Fachaufsicht: Religionspädagogisches Amt (Studienleiter/in) 
- Fachberatung und Finanzierung (z.B. Einrichtung des „Seelsorgeraums“, Bezuschussung von 

Tagungen…): Fachstelle Kinder- und Jugendarbeit der EKHN / Landesschülerpfarrer/in 
 
Kriterien für die Einrichtung von Schulseelsorge: 

- Religiöse, bildungsmäßige und soziale Herausforderungen / Problemlagen in Schule und 
schulischem Umfeld 

- Spezifische Probleme im Einzugsbereich der Schule 
- Einstellung der Schule zu Problemlagen und kirchlichem Angebot 
- Grundversorgung mit Religionsunterricht 
- Raumangebot (eigener Raum erforderlich). 
- Anteilige Stundenentlastung aus schulischen/staatlichen Mitteln (min. 2 Wochenstd.) 


